
 
Nr. 7  Zivilprozessordnung. Art. 107 Abs. 1 und 2, Art. 269 ff. ZPO. 
Liegt ein formell rechtskräftiger Entscheid vor, ist zwingend das 
eigentliche Vollstreckungsverfahren einzuleiten und eine 
Vollstreckungsmassnahme zu erlassen. Um der 
Prozesskostenfolge auszuweichen, pflegen Rechtsmittelgegner 
häufig, keinen Antrag zu stellen. Es steht ihnen frei, sich am 
Rechtsmittelverfahren nicht zu beteiligen und auf eine 
Stellungnahme zu verzichten. Dies gilt jedoch nur für das 
Rechtsmittelverfahren. Hier liegt bereits ein «anfechtbarer» 
Entscheid vor. Im erstinstanzlichen Verfahren muss erst noch ein 
Entscheid ergehen. Die Parteien können nicht durch Verzicht auf 
Anträge und Stellungnahme der Prozesskostenfolge des 
Unterliegens ausweichen.  
Obergericht, 13. Juni 2005, OG Z 04 36 
Aus den Erwägungen: 
 3. … 
 
 Liegt ein formell rechtskräftiger Entscheid – wie vorliegend das 
Scheidungsurteil vom 22. April 1999 – vor, ist zwingend das eigentliche 
Vollstreckungsverfahren einzuleiten (Studer/Rüegg/Eiholzer, Der Luzerner 
Zivilprozess, Kriens 1994, N. 5 zu § 226) und eine Vollstreckungsmassnahme 
zu erlassen (Entscheid Obergericht des Kantons Uri vom 22.10.2004, OG Z 
04 17, S. 4). Es spielt auch keine Rolle, dass vorgängig eine dringliche 
Anordnung in gleicher Sache beantragt und verfügt wurde. Die Vorinstanz 
musste demnach auf das Gesuch des Rekursgegners vom 17. August 2005 
eintreten und einen (den angefochtenen) Vollstreckungsentscheid erlassen. 
Der Richter hat dabei das Recht von Amtes wegen anzuwenden (Art. 93 ZPO; 
Entscheid Obergericht des Kantons Uri vom 22.10.2004, OG Z 04 17). 
 
 4. Die Rekurrentin bringt vor, sie habe vor Vorinstanz auf die Stellung eines 
Antrages und die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet, es könnten ihr 
deshalb gar keine Kosten und Parteientschädigungen auferlegt werden. 
 
 Prozesskosten (Gerichts- und Parteikosten) werden den Parteien 
durchwegs nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 107 Abs. 1 und 2 
ZPO). Dabei wird auf die Rechtsbegehren bzw. Anträge abgestellt. Für das 
Rechtsmittelverfahren bedeutet dies, dass der Rechtsmittelgegner, der 
Abweisung des Rechtsmittels beantragt hat, im Falle der Gutheissung 
desselben unterliegt und kosten- und entschädigungspflichtig wird. Um dieser 
Folge auszuweichen, pflegen Rechtsmittelgegner häufig, keinen Antrag zu 
stellen. Es steht ihnen nämlich «frei, sich am Rechtsmittelverfahren nicht zu 
beteiligen und auf eine Stellungnahme zu verzichten» (BGE 119 Ia 3; 
Entscheid Obergericht des Kantons Uri vom 22.07.1997, OG Z 97 8, E. 3; 



Oscar Vogel, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht 
im Jahre 1993, in ZBJV 1995 S. 459). Dies gilt gemäss Rechtsprechung und 
Literatur jedoch nur für das Rechtsmittelverfahren. Im Rechtsmittelverfahren 
liegt bereits ein (anfechtbarer) Entscheid vor, den man akzeptieren kann oder 
nicht. Im erstinstanzlichen Verfahren dagegen muss erst noch ein Entscheid 
ergehen. Die Parteien können nicht durch Verzicht auf Anträge und 
Stellungnahme der Folge des Unterliegens (Art. 107 Abs. 1 und 2 ZPO) 
ausweichen. Die diesbezüglichen Vorbringen der Rekurrentin gehen insoweit 
fehl.  




